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Regeste

Ermächtigung zur Eröffnung einer Strafuntersuchung | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Mit Eingabe vom 16. Juli 2013 erhob A.________ Strafanzeige gegen die handelnden
Organe des Grundbuchamtes Bassersdorf und gegen die handelnden Organe der Stadt
Kloten wegen "Grundbuch-Betruges". Mit Schreiben vom 9. August 2013 erweiterte er
seine Anzeige gegen die Funktionsträger des Notariatsinspektorates des Kantons Zürich
"wegen Grundbuchbetruges während ihrer Amtszeit". Dem Antrag der
Oberstaatsanwaltschaft entsprechend hat die III. Strafkammer des Obergerichts des Kantons
Zürich mit Beschluss vom 23. Oktober 2013 die Ermächtigung zur Strafverfolgung
(Untersuchungseröffnung/Nichtanhandnahme) gegen die angezeigten Personen bzw.
Behörden/Beamten nicht erteilt.

E. 2.1
Mit Eingabe vom 23. November (Postaufgabe: 24. November) 2013 führt A.________
gegen den genannten Beschluss Beschwerde ans Bundesgericht und verlangt im
Wesentlichen die Durchführung einer Strafuntersuchung, wie bereits gemäss seinen
Anzeigen gefordert. Sodann stellte er den Antrag, das Verfahren sei zu sistieren "bis zum
rechtskräftigen Entscheid über meine hängige Beschwerde in gleicher Sache vom 9.8.2013
an das Obergericht des Kantons Zürich ..." (Beschwerdebegehren Ziff. 3).

E. 2.2
Die Verwaltungskommission des Obergerichts erklärte sich in der Folge als zur Beurteilung
der betreffenden Beschwerde vom 9. August 2013 zuständig und wies diese mit Beschluss
vom 22. November 2013 als Aufsichtsbeschwerde ab. Hiergegen gelangte A.________ mit
Beschwerde vom 28. Dezember 2013 ans Bundesgericht. Mit Urteil vom 28. Januar 2014
hat die II. zivilrechtliche Abteilung des Bundesgerichts diese Beschwerde abgewiesen,
soweit sie darauf eingetreten ist. Ein von A.________ gegen dieses Urteil eingereichtes
Revisionsgesuch hat die II. zivilrechtliche Abteilung mit Urteil vom 22. April 2014
abgewiesen, soweit sie darauf eingetreten ist. Ist somit über die von A.________ erwähnte
Beschwerde vom 9. August 2013 rechtskräftig entschieden worden, so ist das
Sistierungsbegehren gegenstandslos geworden.

E. 2.3
Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland beantragt mit Eingabe vom 5. Dezember
2013, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Der zuständige
Beamte des Grundbuchamtes Bassersdorf hat sich mit Eingaben vom 3. Dezember 2013



und 10. Januar 2014 zur Beschwerde geäussert, ohne einen Antrag zu stellen. Die weiteren
Verfahrensbeteiligten haben auf eine Vernehmlassung verzichtet. Mit Eingaben vom 28.
Dezember 2013 sowie 11. und 14. März 2014 hat A.________ seine Beschwerde ergänzt,
nachdem ihm die Möglichkeit gewährt worden ist, sich zu den Eingaben der übrigen
Verfahrensbeteiligten zu äussern.

E. 3
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung einer Beschwerde in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die Bestimmungen von
Art. 95 ff. BGG nennen die vor Bundesgericht zulässigen Beschwerdegründe. Hinsichtlich
der Verletzung von Grundrechten gilt der in Art. 106 Abs. 1 BGG verankerte Grundsatz der
Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht; insofern besteht eine qualifizierte Rügepflicht (
Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 136 I 65 E. 1.3.1 S. 68 mit Hinweisen). Das Bundesgericht
prüft nur klar und detailliert erhobene und, soweit möglich, belegte Rügen. Der
Beschwerdeführer übt wie im kantonalen Verfahren ganz allgemein Kritik am
Grundbuchamt Bassersdorf und am diesbezüglich zuständigen Inspektorat des Kantons
Zürich, ebenso an der Stadt Kloten, der Zürcher Staatsanwaltschaft und am angefochtenen
vorinstanzlichen Beschluss. Mit seiner im Wesentlichen appellatorischen Kritik am
obergerichtlichen Beschluss legt er indes nicht den gesetzlichen Erfordernissen
entsprechend dar, inwiefern die diesem zugrunde liegende Begründung bzw. der Beschluss
selber im Ergebnis rechts- bzw. verfassungswidrig sein soll. Wie schon die kantonalen
Instanzen ausgeführt haben und ebenso die II. zivilrechtliche Abteilung in ihrem Urteil vom
28. Januar 2014 erwogen hat, beschlagen die vom Beschwerdeführer geltend gemachten
Forderungen eine materiellrechtliche Streitigkeit, welche die Zivilgerichte zu entscheiden
haben und die Grundbuchbehörden auf Verfügungsweg zu erledigen nicht befugt sind (s. E.
3.2 des Urteils vom 28. Januar 2014, mit weiteren Hinweisen). Erst recht bestehen somit
jedenfalls aus heutiger Sicht keine Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten der
Beschwerdegegner. Im Übrigen kann der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren
auch nichts aus dem von ihm angerufenen, ihn betreffenden EGMR-Entscheid vom 21.
Dezember 2000 (publ. in: VPB 65.127) zu seinen Gunsten ableiten. Dieser Entscheid betraf
eine Streitsache, die keinen Zusammenhang mit dem aktuellen Verfahren aufweist. Nach
dem Gesagten vermag die Beschwerde den gesetzlichen Formerfordernissen nicht zu
genügen, weshalb auf sie nicht einzutreten ist. Der Begründungsmangel ist offensichtlich,
weshalb über die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG
entschieden werden kann.

E. 4
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Soweit sich die Beschwerdegegner
zur Beschwerde geäussert haben, erfolgte dies im Rahmen ihrer Amtsausübung. Eine
Parteientschädigung steht ihnen nicht zu.
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